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I.Antrag:  

Der Migrationsbeirat München möge beschließen, den Oberbürgermeister der 

Landeshauptstadt München zu bitten, sich beim Deutschen Städtetag für eine Verlängerung 

der Frist über den 31. Dezember 2025 hinaus in Bezug auf das Chancen-Aufenthaltsrecht 

gemäß § 104c Aufenthaltsgesetz (AufenthG) einzusetzen. 

Der Deutsche Städtetag soll dieses Anliegen an die Bundesregierung und den Deutschen 

Bundestag weitertragen, um betroffenen Personen ausreichend Zeit zur Erfüllung der 

Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht zu geben. 

Dabei sollen die nachfolgend aufgeführten zwei Verbesserungsvorschläge berücksichtigt 

werden, die vom Migrationsbeirat München erarbeitet wurden: 

Verbesserungsvorschläge zum Chancen-Aufenthaltsrecht gemäß § 104c 

AufenthG: 

1. Flexiblere Ausgestaltung der Voraussetzungen: 

Die Regelung sollte flexibler gestaltet werden, insbesondere in Bezug auf Unterbrechungen 

durch höhere Gewalt oder bürokratische Verzögerungen. Die Anforderung einer 

ununterbrochenen Duldung sollte entschärft und auf eine Mindestdauer von 12 Monaten 

angepasst werden – auch dann, wenn es in der Vergangenheit zu Unterbrechungen kam, 

die die Betroffenen nicht zu verantworten hatten. 



2. Verlängerungsmöglichkeit der Aufenthaltserlaubnis: 

Die derzeit auf 18 Monate befristete Aufenthaltserlaubnis sollte entweder in eine unbefristete 

Aufenthaltserlaubnis überführt oder zumindest über die 18 Monate hinaus verlängerbar sein. 

Dadurch hätten die Betroffenen realistische Chancen, die Voraussetzungen für ein 

dauerhaftes Bleiberecht zu erfüllen. 

II. Begründung: 

Das am 31. Dezember 2022 in Kraft getretene Chancen-Aufenthaltsrecht bietet langjährig 

geduldeten Personen die Möglichkeit, innerhalb von 18 Monaten die Voraussetzungen für 

ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland zu erfüllen. Diese Regelung läuft jedoch am 31. 

Dezember 2025 aus. 

Bis Januar 2024 wurden bundesweit mindestens 75.000 Anträge auf das Chancen-

Aufenthaltsrecht gestellt, von denen rund 54.000 bereits positiv beschieden wurden. Die 

Verlängerung dieser Regelung würde es zahlreichen weiteren Betroffenen ermöglichen, 

notwendige Integrationsschritte erfolgreich abzuschließen und somit einen wertvollen 

Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. 

Kritische Punkte der aktuellen Regelung (§ 104c AufenthG): 

1. Strenge Anforderungen an die ununterbrochene Duldung: 

Die Bedingung eines ununterbrochenen fünfjährigen Aufenthalts im Status der Duldung ist in 

der Praxis oft kaum erfüllbar. Viele Betroffene geraten aufgrund von Faktoren wie 

verzögerten Asylverfahren oder fehlenden Identitätspapieren unverschuldet in 

Unterbrechungen – was ihnen den Zugang zur Aufenthaltserlaubnis versperrt. 

2. Befristung auf 18 Monate ohne Verlängerungsoption: 

Die starre zeitliche Begrenzung auf 18 Monate stellt viele Menschen vor kaum lösbare 

Herausforderungen. In dieser kurzen Zeit ist es oft nicht möglich, alle rechtlichen und 

praktischen Voraussetzungen (z. B. Nachweis von Sprachkenntnissen oder die Beschaffung 

von Identitätspapieren) zu erfüllen. Dies führt zu Unsicherheit und verhindert nachhaltige 

Integration. 

Fazit: 

Der Oberbürgermeister wird gebeten, sich über den Deutschen Städtetag bei der 

Bundesregierung für eine Verlängerung des Chancen-Aufenthaltsrechts einzusetzen. Dabei 

sollen die beiden vom Migrationsbeirat München vorgeschlagenen Verbesserungen 

berücksichtigt werden, um den Integrationsprozess nachhaltig zu fördern und den 



betroffenen Personen eine realistische Perspektive auf ein dauerhaftes Bleiberecht zu 

bieten. 

Quellen: 

• https://stadt.muenchen.de/infos/chancen-aufenthaltsrecht.html  

• https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw48-de-chancen-

aufenthaltsrecht-923118  

• https://mediendienst-integration.de/artikel/mindestens-75000-antraege-gestellt.html 

• https://www.welt.de/politik/deutschland/article249717188/Knapp-54-000-Personen-

nutzen-das-Chancen-Aufenthaltsrecht.html 

• https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/schwerpunkte/DE/einwanderungsland/chance

naufenthalt-artikel.html  

• https://www.fr.de/politik/regeln-geduldete-migration-asyl-chance-aufenthalt-gesetz-

verlaengerung-ampel-93046846.html  

 

 

 

 

III. Beschluss nach Antrag 

Einstimmig beschlossen 

 

 

 

 

gez.                        gez.                                              gez.  
Dimitrina Lang        Lara Galli                                     Arif Abullah Haidary 
Vorsitzende            1. Stellvertretende Vorsitzende    2. Stellvertretender Vorsitzender  
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